
Kreisverwaltung des 
Rhein-Lahn-Kreises
Az.: ZA/01-002-2

1. Beschlussmitteilung
zur 8. Sitzung des Kreisausschusses in der 11, Wahlperiode am 17.02.2020

I. Öffentliche Sitzung

Punkt 1:
Mobilität;
Schienenverkehr im Rhein-Lahn-Kreis

Die Mitglieder des Kreisausschusses nehmen die Informationen zur Kenntnis.

2. An: Abt. 3/36

zur Kenntnisnahme und gegebenenfalls mit der Bitte um Ausführung des 
Beschlusses.



Kreisverwaltung des
Rhein-Lahn-Kreises
Az.: ZA/01-002-2

1. Beschlussmitteilung
zur 8. Sitzung des Kreisausschusses in der 11. Wahlperiode am 17.02.2020

I. Öffentliche Sitzung 

Punkt 2:
Rhein-Lahn-Klimaschutz;
Mitgliedschaft in Energiegenossenschaften

Die Mitglieder des Kreisausschusses beauftragen die Verwaltung einstimmig, die 
Beteiligung an den beiden Energiegenossenschaften im Rhein-Lahn-Kreis, Energie
genossenschaft Oberes Mühlbachtal e.G. Strüth und „pro regionale energie eG“ Diez, 
direkt bzw. über die Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn durchzuführen.

2. An: Kreisentwicklung

zur Kenntnisnahme und gegebenenfalls mit der Bitte um Ausführung des 
Beschlusses.

Frank Puchtier 
Land rat

Ausgefertigt 
Im Auftraa:

Timm Jörnhs
Kreisoberinspektor



Kreisverwaltung des
Rhein-Lahn-Kreises
Az.: ZA/01-002-2

1. Beschlussmitteilung
zur 8. Sitzung des Kreisausschusses in der 11. Wahlperiode am 17.02.2020

I. Öffentliche Sitzung 

Punkt 3:
Beteiligung an der europaweiten Bündelausschreibung für Strombezug ab 
01.01.2021

Die Mitglieder des Kreisausschusses beschließen mehrheitlich bei vier Stimm
enthaltungen die Beteiligung des Rhein-Lahn-Kreises an der europaweiten Bündel
ausschreibung für Strombezug ab 01.01.2021, die der Landkreis Limburg-Weilburg für 
die Kommunen und kommunalen Einrichtungen der Landkreise Limburg-Weilburg, 
Rheingau-Taunus, Main-Taunus, Hochtaunus und Rhein-Lahn durchführt und schließt 
dafür einen Teilnehmervertrag mit dem Landkreis Limburg-Weilburg bis zum 
06.03.2020 ab.
Bei der Bündelausschreibung sollten folgende Varianten ausgeschrieben werden:
a) 100% Ökostrom
b) Ökostrom unmittelbar aus Erneuerbaren Energien
c) Konventioneller Strom

2. An: Abt. ZGG

zur Kenntnisnahme und gegebenenfalls mit der Bitte um Ausführung des 
Beschlusses.

Frank Puchtier 
Land rat

Timm Jörnhs 
Kreisoberinspektor



Kreisverwaltung des 
Rhein-Lahn-Kreises
Az.: ZA/01-002-2

1. Beschlussmitteilung
zur 8. Sitzung des Kreisausschusses in der 11. Wahlperiode am 17.02.2020

I. Öffentliche Sitzung 

Punkt 4:
Vergabe von Ingenieurleistungen für den Lückenschluss des Lahntalrad- und 
Wanderweges

Die Mitglieder des Kreisausschusses beschließen mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen 
die Vergabe der Ingenieurleistungen für den Lückenschluss des Lahntalrad- und 
Wanderweges an das Büro Manns GmbH aus Wirges zur Bruttoangebotssumme in 
Höhe von 144.267,37 Euro.

2. An: Abt. ZGG

zur Kenntnisnahme und gegebenenfalls mit der Bitte um Ausführung des 
Beschlusses.

Ausgefertigt

Timm Jörnhs
Kreisoberinspektor



Kreisverwaltung des
Rhein-Lahn-Kreises
Az.: ZA/01-002-2 MfeF

1. Beschlussmitteilung
zur 8. Sitzung des Kreisausschusses in der 11. Wahlperiode am 17.02.2020

I. Öffentliche Sitzung 

Punkt 5:
Einführung eines Ratsinformationssystems

Die Mitglieder des Kreisausschusses empfehlen dem Kreistag einstimmig zu be
schließen, dass die Sitzungsunterlagen ab Einführung des Ratsinformationssystems 
ausschließlich elektronisch über das Ratsinformationssystem den Mandatsträgern zur 
Verfügung gestellt werden und jede/r Mandatsträger/in gegen Vorlage der Rechnung 
die Möglichkeit einer einmaligen Kostenbeteiligung des Kreises in Höhe von 200 Euro 
für die Anschaffung eines Tablets erhält.

2. An: ZA/02

zur Kenntnisnahme und gegebenenfalls mit der Bitte um Ausführung des 
Beschlusses.

Bad Ems, 17.02.2020 Ausgefertigt 
Im Auftrag:

Timm Jörnhs
Kreisoberinspektor



Kreisverwaltung des
Rhein-Lahn-Kreises
Az.: ZA/01-002-2

1. Beschlussmitteilung
zur 8. Sitzung des Kreisausschusses in der 11. Wahlperiode am 17.02.2020

I. Öffentliche Sitzung 

Punkt 6:
Einwerbung und Annahme von Spenden etc. gemäß § 58 Abs. 3 LKO

Die Mitglieder des Kreisausschusses beschließen einstimmig die Annahme des nach 
§ 58 Abs. 3 LKO anzeigepflichtigen Spendenbetrages in Höhe von 42.305,95 Euro 
gemäß der der Sitzungsvorlage vom 03.02.2020 beigefügten Aufstellung.

2. An: Abt. 9/90

zur Kenntnisnahme und gegebenenfalls mit der Bitte um Ausführung des 
Beschlusses.



Kreisverwaltung des 
Rhein-Lahn-Kreises
Az.: ZA/01-002-2

I. Beschlussmitteilung 
zur 8. Sitzung des Kreisausschusses in der 11. Wahlperiode am 17.02.2020

II. Nichtöffentliche Sitzung

Punkt 1:
Kreisimmobilien

Die Mitglieder des Kreisausschusses beauftragen die Verwaltung einstimmig, mit der 
Stadt St. Goarshausen auf der Basis des bestehenden Vertragsverhältnisses.zu ver
handeln und den Kreisgremien ggf. ein modifiziertes Vertragswerk vorzulegen.

2. An: ZGG

zur Kenntnisnahme und gegebenenfalls mit der Bitte um Ausführung des 
Beschlusses.

Frank Puchtier 
Land rat

Timm Jörnhs
Kreisoberinspektor


